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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Verstehen statt richten
in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, graphischen
Gestaltungen, Schreibweisen und Darstellungsformen mit allen
Zusätzen für alle Medien, insbesondere Print Medien, Hörfunk,
Film, Fernsehen und sonstige elektronische Medien und Netz-
werke einschließlich Off-Line und On-Line Diensten, Ton/Bild-
tonträger, Merchandising und Veranstaltungen.

Bavaria Entertainment GmbH,
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Starting from Zero
Moguls in the Making
Start-Up Challenge
The Beginners
Gib Dir eine Chance
Was ist Dein Ding?
Go get it
Get it now
Catch it
Gib alles
Zeig es
Das bist Du

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zu-
sammensetzungen und Abkürzungen, Abwandlungen, Schrift-
arten und Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere für
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, alle elektronischen und digitalen Medien
und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD, CD-I, Off-
und On-Line-Dienste, Telekommunikationsdienstleistungen,
Unified Messaging Systems, SMS, WAP sowie Softwareerzeug-
nisse aller Art.

Weitnauer Rechtsanwälte,
Ohmstraße 22, 80802 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Digital Kamera Magazin
Digitalkamera Magazin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

falkemedia,
An der Holsatiamühle 1, 24149 Kiel

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für den Titel:

Com.pass)
in allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen und
Schriftarten für Druckerzeugnisse.

Krohn Rechtsanwälte,
Esplanade 41, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

B & I BETRIEB & INSTANDHALTUNG
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

buschmedia fachzeitschriften,
Südstraße 18, 58644 Iserlohn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Der Job seines Lebens
in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen
und graphischen Gestaltungen für alle Medien.

Rechtsanwälte Wedel und Finster,
Tegernseer Landstraße 75, 81539 München

Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Mobility
in allen Schreibweisen, mit allen Zusätzen, in allen Abwandlun-
gen und Schriftarten, Titelkombinationen und Darstellungsfor-
men für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse,
elektronische und digitale Medien, Softwareerzeugnisse, Netz-
werke, insbesondere off-line- und on-line-Dienste und sonstige
on-line-Medien, Film, TV- und Radiosendungen, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art.

RAe Eckart, Köster & Kollegen,
Widenmayerstraße 48, 80538 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Main Film
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen
und Untertiteln, in allen Medien, einschl. Bild-, Ton-, Datenträger
sowie Software- und Druckerzeugnisse aller Art, Hörfunk, Film,
Fernsehen sowie sonstigen elektronischen und digitalen Medien
und Netzwerken einschl. Off- und Online-Dienste, CD-ROM,
CD-I, Merchandising, Marketing, PR-Services, Internet.

Main Film Eberl-Rothe und Rosemann GbR,
Deutschherrnufer 46, 60594 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Hoerwelt.de
Hoerwelt-Verlag

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Darstellungsformen,
Schriftarten, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen,
graphischen Darstellungen, entsprechenden Zusätzen, Unterti-
teln und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere
Tonträger und Merchandising, Bildtonträger, Film, Hörfunk,
Fernsehen, Software, Off- und Online-Dienste, CD-ROM, CD-I,
DVD und MD und andere Datenträger sowie für sonstige audio-
visuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bü-
cher und alle anderen Printmedien, öffentliche Veranstaltungen
und Dienstleistungen aller Art, sowie in allen Sprachen und
sinngemäßen Übersetzungen.

WayOf.Net GmbH,
Eppendorfer Weg 138, 20253 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5, Abs. 3 Markengesetz nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für:

Heldin oder Mörderin
Mörderin oder Heldin
Heldin und Mörderin

In allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Kino-, Rund-
funk- und Fernsehsendungen, sonstige audiovisuelle Medien
und Träger sowie Druckerzeugnisse.

U5 Filmproduktion GmbH & Co. KG,
Hanauer Landstraße 52, 60314 Frankfurt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Handelswissen
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen,
Abwandlungen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zu-
sammensetzungen in allen Medien, insbesondere Tonträger
und Merchandising, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen,
Software, Off- und Online-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD und
MD und andere Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und
alle anderen Printmedien und Dienstleistungen aller Art.

RA Holger Grauel,
Lindenallee 43, 50968 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Deutschlands Talente
Talente Deutschlands
Deutsche Talente

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Film, Fernse-
hen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und
digitale Medien und Netzwerke - insbesondere auch
CD-ROM, CD-I, Offline- und Onlinedienste und sonstige
Online-Medien, sowie Telekommunikationsdienstleistungen
(einschl. Unified Messaging Systems, SMS, WAP) Merchandi-
sing und Druckerzeugnissen.

Studio Berlin Produktion für
Film & Fernsehen GmbH,
Agastraße 20, 12489 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Bergische Nachrichten
Bergische Neue Presse
Neue Bergische Presse
Bergische Neuste Nachrichten
Die Neue Bergische Zeitung
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Sieler Medienkontor GmbH,
Bahnstraße 26-28, 42327 Wuppertal
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Lucky Star 2003
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Mitteldeutscher Rundfunk,
Kantstraße 71 - 73, 04275 Leipzig

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen
Kunden Titelschutz in Anspruch für:

Wirtschafts Morgen,
das regionale Wirtschaftsmagazin

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen
und Zusammensetzungen, mit allen Zusätzen, für alle Medien,
insbesondere Zeitschriften und sonstige Druckerzeugnisse und
elektronische Medien.

O. Gracklauer,
Wallotstraße 7 A, 14193 Berlin

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

MittelstandsMonitor
MittelstandsMonitor -
Jährlicher Bericht zu Konjunktur-
und Strukturfragen des Mittelstandes
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien,
insbesondere Printmedien.

KLAKA Rechtsanwälte,
Delpstraße 4, 81679 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Drei Freundinnen und ein Liebhaber
in jeder Schreibweise, Kombination, Abkürzung und Darstel-
lungsform, für alle Medien, insbesondere für Spielfilme, Bild-
Tonträger, Fernsehen, Internet, Online-Dienste und Multimedia-
Anwendungen.

RA Andrés Heyn,
Magdalenenstraße 26, 20148 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Transglobal
in jeder Schreibweise, Abkürzung und Darstellungsform zur
Verwendung für Tonträger, Tonträgerpromotion, audiovisuelle
Medien, Druckerzeugnisse und Merchandising sowie für Rund-
funk- und Fernsehsendungen und alle sonstigen Medien.

Sony Music Entertainment
(Germany) GmbH & Co. KG,
Bellevuestraße 3, 10785 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Die ultimative Chart-Show
Die ultimative Hitparade

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien einschließlich
Merchandising.

RAin Christiane Zimmermann,
Am Ringofen 45, 50321 Brühl
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Wiegen der Zivilisation
Das Geld bleibt in der Familie
Bier und Brezn
Das Flüstern
Der gestohlene Mond
Schuldlos verurteilt
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 35, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Unser Körper, unsere Gesundheit
- Hals, Nase, Ohren

Die großen Rätsel der Antike
- Pompeji

- Die Pyramiden

- Die Bundeslade

Das muss man gesehen haben
- Mystische Sehenswürdigkeiten

- Unvergessliche Traumziele

- Einzigartige Orte
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen
für alle Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel
sowie Bild-, Ton- und Datenträger.

RA Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für uns selbst
Titelschutz in Anspruch für

Med-Jus
RPWO Med-Jus

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ratajczak, Preissler, Wellmann,
Ohlmann & Partner,
Wegenerstraße 5, 71063 Sindelfingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für eine(n) Mandantin/Mandanten

Die zweite Reihe
Die letzte Reihe

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-,
sowie Bildtonträger, Film-, Hörfunk-, Software-, Off- und
Online-Dienste, CD-ROM, CD-I und andere Datenträger
sowie für sonstige andere audiovisuelle, elektronische und
digitale Medien und Netzwerke, Bücher, sowie Printmedien
und Druckerzeugnisse, sowie Veranstaltungen und Dienstlei-
stungen aller Art.

RAe Dzierzenga & Kollegen,
Eifelstraße 29, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

BIER JOURNAL
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Backmedia Verlagsgesellschaft mbH,
Universitätsstraße 74 A, 44789 Bochum

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

EMEND
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Diana Szymanski-Julich,
Hohenzollerndamm 2, 10717 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Hotels & Restaurants
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

RAe Norton Rose Vieregge,
Theodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln
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